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liehst günstige Finanzierung des Neubaues
erteilen.
Das Arbeitsamt schliesslich hat in der lau-
fenden Amtsperiode die Sorgen der plötz-
lieh aufgetretenen Arbeitslosigkeit vorbild-
lieh bewältigt. Seit kurzem führt es auch
Arbeitseinsätze für ältere Arbeitslose durch.

Zum Tod von «Bethli»
Im 80. Lebensjahr und nach längerem Lei-
den starb Elisabeth Dunant, besser be-
kannt als «Bethli». Unter diesem Namen
hat die zum Journalismus übergegangene
Juristin während vielen Jahren die Frauen-
seite des Nebelspalters betreut. Und dieser
Name wurde ebenso zu einem Begriff wie
derjenige des «Bö». Während der Chefre-
daktor mit Geist, Witz und höchster Treff-
Sicherheit jegliche Borniertheit in der Po-
litik aufs Korn nahm, visierte die Redakto-
rin der Frauenseite mit Geist, Witz und
höchster Treffsicherheit die Borniertheit so
vieler Männer gegenüber der Frau an. ihr
Stil war unverkennbar: gescheit, lebens-
nah und anschaulich. Gehässig wurde
Bethli nie, es regte vielmehr zum Nachden-
ken und zum Schmunzeln an.
Der mutige Einsatz für das Frauenstimm-
recht trug Bethli, wie es in einem Beitrag
in der Jubiiäumsnummer «99 Jahre Nebel-
spalter» bekannte, «die wüstesten Briefe
ein». In diesem Beitrag beschreibt es auch
seine Reaktion auf die Verwirklichung des
Frauenstimmrechts: «Als ich an jenem
Sonntag das Telephon zur geeigneten
Stunde abnahm und das Resultat hörte,
sagte ich schlicht ,Schnidwahr' und sank
auf den nächsten Stuhl.» Zum Ausgang je-
ner Volksabstimmung hat Bethli auf seine
Art — mit Unerschrockenheit und träfer
Feder — nicht wenig beigetragen. M. B.

Vermischte Nachrichten
Ein Kugelschreiber wirbt für Frauenrechte
Der Schweizerische Verband für Frauen-
rechte hat einen goldfarbenen Kugeischrei-
ber mit seinem Namen versehen lassen
und bietet ihn zum Kauf an. Das gediegene
Schreibgerät kostet Fr. 3.50 und eignet
sich ebenso für die eigene Handtasche
wie als kleines Präsent oder Mitbringsel.
Es soll nicht nur Geld in die Kasse unseres
Dachverbandes bringen, sondern gleich-
zeitig auch für den Gedanken der Gleich-
berechtigung werben. Wir werden den Ku-
gelschreiber an unseren nächsten Veran-
staltungen verkaufen. Wer diesen Direkt-
verkauf nicht benützen kann, gibt die Be-
Stellung am einfachsten durch Einzahlung
des entsprechenden Betrages (Fr. 3.50
pro Kugelschreiber und Fr. —.40 Porto)
auf unser Postcheckkonto 80-14151 auf.
Bitte vermerken Sie auf der Rückseite die
Zahl der gewünschten Kugelschreiber und
— gut lesbar — die Adresse, an die sie
zu schicken sind.

Initiative für einen wirksamen Mutterschutz
An einer Pressekonferenz in Zürich gab
die OFRA (Organisation für die Sache der
Frau) ihre Absicht zur Lancierung einer
Mutterschutz-Initiative bekannt, im vorlie-
genden Entwurf, der noch zusammen mit
anderen Frauenorganisationen bereinigt
werden soll, wird die vollständige Deckung
der Arzt-, Pflege- und Spitalkosten für
Mutter und Kind gefordert. Während der
ganzen Dauer eines Mutterschaftsurlau-
bes von 16 Wochen sollen erwerbstätige
Mütter Anspruch auf die Bezahlung des
vollen Lohnes haben. Jedem Elternteil,
der sich der Pflege des Kindes annimmt —
Vater oder Mutter — soll das Recht auf
einen Elternurlaub von höchstens einem
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